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7. Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss wurde am 19.01.2012 gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 
BauGB im Amtsblatt der VG Edenkoben ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung wurde gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB darauf
hingewiesen, wo der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist auf die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
(§ 215 Abs. 2 BauGB) und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit und Entstehung von Ent-
schädigungsansprüchen hingewiesen worden (§ 44  Abs. 5 BauGB).

                                                  Kleinfischlingen, den 20.01.2012

[Siegel]

                                                  ____________________________
                                                   Ortsbürgermeister  
 

5006 Am Weinhübel.gvp - 0,58 m² - 1050/620

Planteil - Bebauungsplan "Am Weinhübel" 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB - M 1:500
1. Aufstellungsbeschluss
Der Ortsgemeinderat Kleinfischlingen hatte am 21.09.2011 beschlossen
diesen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB aufzustellen und das weitere Verfahren gemäß
§ 13 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB
und § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. Durchgeführt wurden die Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der berührten Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB am
29.09.2011 im Amtsblatt der VG Edenkoben ortsüblich bekanntgemacht.

3. Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Bebauungsplanentwurf mit den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen
und den örtlichen Bauvorschriften sowie der Begründung hat in der Zeit
vom 07.10.2011 bis einschließlich 07.11.2011 nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der Auslegung wurden nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB am
29.09.2011 im Amtsblatt der VG Edenkoben ortsüblich bekanntgemacht.

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abge-
sehen wurde.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 12.10.2011 von der Auslegung unterrichtet.

Während der öffentlichen Auslegung ging eine Stellungnahme ein, die vom
Ortsgemeinderat Kleinfischlingen am 10.01.2011 geprüft wurde (§ 1 Abs. 7
BauGB).

Das Ergebnis wurde demjenigen, der die Stellungnahme abgegeben hat
mit Schreiben vom 20.01.2012 gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitgeteilt.

4. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt wird, wurden mit Schreiben vom
12.10.2011 gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Fristsetzung bis einschließlich
14.11.2011 an der Planung beteiligt.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gingen 25 Stellungnahmen ein, die vom Ortsgemeinderat
Kleinfischlingen am 10.01.2012 geprüft wurden (§ 1 Abs. 7 BauGB). 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die die Stellungnahmen abgegeben haben
mit Schreiben vom 20.01.2012 mitgeteilt.

5. Satzungsbeschluss
Der Ortsgemeinderat Kleinfischlingen hat nach vorangegangener Prüfung
der Stellungnahmen am 10.01.2012 diesen Bebauungsplan mit den bau-
planungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.
Gleichzeitig beschloss der Ortsgemeinderat die örtlichen Bauvorschriften im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gemäß § 88 LBauO als Satzung.

 

6. Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festset-
zungen, Begründung und Satzung, stimmt in all seinen Bestandteilen mit
dem Willen des Ortsgemeinderats überein. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

                                                  Kleinfischlingen, den 11.01.2012 

[Siegel]

                                                  ____________________________
                                                   Ortsbürgermeister 
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Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)R

Grünfläche öffentlich/privat 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche privat 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Dachform / Dachneigung (siehe textliche Festsetzungen)
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Dachform
Dachneigung

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

02.11.2011 Niendorf Hauptentsorgungsleitungen und mit Leitungsrechten zu belastende Flächen eingetragen

Hauptabwasserleitung mit Fließrichtung (RW: Regenwasser, SW: Schmutzwasser)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

RW

SW

05.12.2011 Niendorf Planteil gem. Stellungnahmen (§§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB) aktualisiert

Teil B - Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Anfahrsicht
70 m

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
      Zulässig sind 
      • Wohngebäude, 
      • die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
      • Handwerksbetriebe. 

      Ausnahmsweise zulässig sind 
      • Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
      • Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
      • Anlagen für Verwaltungen. 

      Unzulässig sind 
      • Gartenbaubetriebe, 
      • Tankstellen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die maximale Wandhöhe (WH max.) beträgt 4,80 m. Sie wird definiert als das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem Schnittpunkt
      der traufseitigen Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der Oberkante Attika des niedrigeren Geschosses bei Staffelgeschossen.
      Bei giebelseitigen Außenwänden gilt die höchste angrenzende traufseitige Wand als Wandhöhe. 

2.2 Überschreitungen der festgesetzten maximalen Wandhöhen um bis zu max. 2,50 m durch zurückspringende Staffelgeschosse sind zulässig,
      sofern diese Dachaufbauten mindestens um das Maß der Überschreitung von den der jeweiligen Traufe zugeordneten Gebäudeaußenwänden
      zurückspringen. 

2.3 Die Traufe von Zwerchhäusern sowie von untergeordneten Anbauten der Hauptgebäude wie Treppenhäuser darf die festgesetzte max.
      Wandhöhe um bis zu max. 2,0 m überschreiten. Bei Versprüngen in der Fassade ist auf max. 1/3 der zugehörigen Fassadenlänge eine Über-
      schreitung der festgesetzten max. Wandhöhen um bis zu 0,50 m zulässig. 

2.4 Eine minimale Wandhöhe von 3,0 m ist einzuhalten. 

2.5 Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) beträgt 9,50 m. Sie wird definiert als das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem höchsten
      Punkt der Dachkonstruktion (bei flach geneigten Dächern inklusive Attika). Die Firsthöhe von Zwerchhäusern darf die jeweils festgesetzte
      Gebäudehöhe nicht überschreiten.

2.6 Unterer Bezugspunkt für die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die Straßenoberfläche der nächstgelegenen öffentlichen
      Verkehrsfläche (Höhe der Fertigdecke der nächstgelegenen Straße, zu messen in der Mitte der straßenseitigen Gebäudefront zur Straßenachse).

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO) 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihrer Zufahrt, von Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,55 überschritten werden.

4. Mindestmaße für die Größe von Baugrundstücken (§9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgröße von 400 qm haben.

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis auf Kinderspieleinrichtungen sind nur innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen sowie zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen und den seitlichen Grundstücksgrenzen zulässig.

Nicht überdachte Kfz-Stellplätze sind über die in Satz 1 genannten Flächen hinaus auch auf den Flächen zwischen den Gebäuden und den an öffent-
liche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksgrenzen zulässig, hier jedoch nur bis zu einer Gesamtbreite von maximal 6 m pro Grundstück. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Planerische Absicht ist es, nicht überdachte Kfz-Stellplätze in dem gesamten Bereich entlang der vorderen
Grundstücksgrenze (Vorgarten), also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden seitlichen Abstandsflächen, zuzulassen. Da jedoch
ausgeschlossen werden soll, dass die gesamte Vorgartenzone als Stellplatzfläche genutzt wird, dürfen in diesem Bereich (ausschließlich nicht 
überdachte) Stellplätze insgesamt über eine maximale Breite von 6 m angelegt werden. 

Nach LBauO genehmigungsfreie Gartenhäuser sind über die in Satz 1 genannten Flächen hinaus auch auf den Flächen zwischen den Gebäuden 
und der rückseitigen Grundstücksgrenze zulässig.
 
Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Planerische Absicht ist es, genehmigungsfreie Gartenhäuser in dem gesamten rückwärtigen Gartenbereich,
also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden seitlichen Abstandsflächen, zuzulassen.
 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
    Im Bebauungsplangebiet sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) i.V. mit Festsetzungen
    für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
7.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Flächen 
      Pro Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum als Hochstamm gem. der Pflanzenliste im Anhang zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
      halten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. 
      Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Mindestens 20% der Flächen sind mit stand-
      ortgerechten Gehölzen gem. der Pflanzenliste im Anhang zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen.
 
7.2 Gestaltung der privaten Grünfläche am östlichen Ortsrand als Hecke 
      Auf dem 3 m breiten Streifen ist eine einreihige Hecke mit standortgerechten Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige
      Gehölze sind gleichartig zu ersetzen. Pflanzenauswahl, Pflanzqualität und Pflanzabstand siehe Pflanzenliste im Anhang. 
      Die gehölzfreien Flächen sind als Gräser- / Kräutersaum über natürliche Sukzession zu entwickeln. Sie sind ca. alle 2 bis 3 Jahre zu mähen. 
      Zum östlich angrenzenden Wirtschaftsweg ist mit der ersten Pflanzreihe ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten. 

      Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Bauliche Anlagen sind innerhalb des Grünstreifens nicht zulässig.

8. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26
    BauGB) 
    Zur Herstellung des Straßenkörpers erforderliche Böschungen und Stützmauern sind, soweit sie außerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen
    liegen, auf den Baugrundstücken entschädigungslos zu dulden und verbleiben weiterhin in der Nutzung des jeweiligen Grundstückseigentümers.

Anhang - Pflanzenliste

Pflanzenliste (Auswahl) für die grünordnerisch festgesetzten Maßnahmen 
Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht abschließend. Entscheidend für eine standort-
gerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen. 
Für Gartenflächen können durchaus auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass möglichst robuste und
einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 
Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch
festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. 
Für Flächenpflanzungen wird die Pflanzdichte angegeben. In der Regel ist bei Gehölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1, 5 m einzuhalten bzw.
1 Strauch auf 2 m² zu rechnen. 
Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47, Stand Änderung August 2003) ist zu achten. 

Folgende Grenzabstände sind zu beachten: 
Bäume:
sehr stark wachsende Bäume: 4,0 m, stark wachsende Bäume: 2,0 m, kleinkronige Bäume: 1,5 m, Walnussbäume: 4,0 m 
Kernobst stark wachsend: 2,0 m, Kernobst schwach wachsen: 1,5 m 

Sträucher:
stark wachsende Sträucher: 1,0 m, sonstige Sträucher: 0,5 m 

Hecken:
Hecken bis 1,0 m Höhe: 0,25 m, Hecken bis 1,5 m Höhe: 0,50 m, Hecken bis 2,0 m Höhe: 0,75 m, 
Hecken über 2,0 m Höhe: 0,75 m + Maß über 2,0 m 

Bäume 
Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm, mit Ballen / Hochstamm,  
Acer campestre - Feld-Ahorn, Acer platanoides - Spitz-Ahorn, Carpinus betulus - Hainbuche, Juglans regia - Walnuss, Malus silvestris - Wildapfel,
Prunus avium - Wildkirsche, Pyrus pyraster - Wildbirne, Quercus robur - Stiel-Eiche, Sorbus aria - Mehlbeere, Sorbus aucuparia - Vogelbeere,
Sorbus domestica - Speierling, Sorbs intermedia - Schwedische Mehlbeere, Sorbus torminalis - Elsbeere, Ulmus carpinifolia - Feld-Ulme,
Ulmus glabra - Berg-Rüster 

Sträucher 
Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm, ohne Ballen 
Acer campestre - Feld-Ahorn, Cornus sanguinea - Hartriegel, Corylus avellana - Haselnuss, Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn,
Euonimus europaeus - Pfaffenhütchen, Ligustrum vulgare - Liguster, Lonicera xylosteum - Heckenkirsche, Ribes alpinum - Alpen-Johannisbeere,
Rosa canina - Hundsrose, Rosa rubiginosa - Weinrose, Rosa spinosissima - Bibernellrose, Sambucus nigra - Schwarzer Holunder,
Sorbus aucuparia - Vogelbeere, Viburnum lantana - Wolliger Schneeball, Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 

RSM 7.1.1 Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter - Regelaussaatmenge: 20 g / m² 
RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standard mit Kräutern - Regelaussaatmenge: 15 - 20 g / m² 
RSM 7.2.2 Landschaftsrasen Trockenlagen mit Kräutern - Regelaussaatmenge: 15 - 20 g / m² 
RSM 7.3 Landschaftsrasen Feuchtlagen - Regelaussaatmenge: 20 g / m²

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen und die Herstellung notwendiger Stellplätze. Übernahme in den Bebauungsplan
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz 

9. Gestaltung der Dächer (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
9.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nur geneigte Dächer zulässig. Tonnendächer sind unzulässig.
 
9.2 Folgende minimale bzw. maximale Dachneigungen sind für sämtliche Haupt- und Nebengebäude vorgeschrieben: 
      • Pultdächer: 10° - 25°
      • sonstige geneigte Dächer: 25° - 43° 

9.3 Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind abweichend hiervon auch geringer geneigte Dächer sowie Flachdächer zulässig, sofern diese mit
      einer Dachbegrünung ausgeführt werden.

9.4 Bei Doppelhäusern sind die Dächer zwingend mit einer einheitlichen Dachneigung von 40° auszuführen. Bei gleichzeitiger Erstellung baulich zu-
      sammengefasster Doppelhäuser kann im Rahmen der zulässigen Dachneigungen unter Beibehaltung der Einheitlichkeit beider Dächer abge-
      wichen werden. 

9.5 Sattel- und Walmdächer müssen auf beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben. 

9.6 Als Dacheindeckung sind nur kleinteilige Materialien wie Ziegel, oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild Ziegeln gleichkommen, zulässig.  

9.7 Die Dacheindeckung darf in den Farbtönen rot bis rotbraun sowie grau bis anthrazit ausgeführt werden. Grelle, signalfarbene und nicht orts-
      typische Farbtöne sowie glänzende, glasierte und stark reflektierende Farben sind nicht zulässig. 

9.8 Thermische Solaranlagen sowie Fotovoltaikanlagen im Dachbereich sind zulässig.

10. Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Dacheinschnitte (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
10.1 Die Breite von Dachgauben und Zwerchgiebeln darf einzeln nicht mehr als 3,00 m betragen. Mehrere Gauben auf einer Dachfläche sind in 
        gleicher Höhe anzuordnen. 

10.2 Die Breite von Zwerchhäusern darf einzeln nicht mehr als 4,00 m und insgesamt nicht mehr als ein Drittel der zugehörigen Trauflänge betragen.  
 
10.3 Zwerchhäuser sind bündig mit der Fassade des Gebäudes auszuführen oder können als Vorsprung (Risalit) von höchstens 0,80 m vor der
        Hauptfassade liegend ausgebildet werden. 

10.4 Dacheinschnitte sind zulässig, wenn sie in der Breite 4,0 m sowie max. ein Drittel der zugehörigen Traufenlänge nicht überschreiten. 

10.5 In der Summe darf die Breite sämtlicher Dachaufbauten und -einschnitte max. zwei Drittel der zugehörigen Trauflänge einnehmen.  

10.6 Der Abstand von Dachaufbauten, Zwerchhäusern, Dachflächenfenstern und Dacheinschnitten zu Ortgang, Graten und Kehlen muss mindes-
        tens 1,25 m betragen. 

11. Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)
      Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Mindestens 20% der Flächen sind mit standortge-
      rechten Gehölzen gem. der Pflanzenliste im Anhang zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen.
      Vorgärten dürfen grundsätzlich nicht als Arbeits- und Lagerflächen benutzt werden.

12. Stützmauern und Einfriedungen  (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
      Stützmauern sind bis zu einer Höhe von max. 0,5 m zulässig. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,0 m zulässig. Die genannten maxi-
      malen Höhen für Stützmauern und Einfriedungen dürfen addiert werden. 
      Bezugshöhe für die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzende Stützmauern und Einfriedungen sowie für Aufschüttungen und Abgrabungen ist
      die Straßenachse (Fahrbahnmitte); Bezugshöhe für die nicht an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Stützmauern und Einfriedungen sowie
      Aufschüttungen und Abgrabungen ist das natürliche Gelände. 

      An den an öffentlichen Flächen zur Behandlung von Niederschlagswasser angrenzenden Grundstücksseiten sind Stützmauern unzulässig.
      Höhenmäßige Geländeanpassungen sind hier in Form von Böschungen auszuführen. 

      Stützmauern sind ausschließlich in folgenden Ausführungen zulässig: 
      • Natursteinmauern, 
      • sonstige gemauerte Wände, Mauerscheiben bzw. Winkelstützmauerelementen (z.B. sog. Stuttgarter Mauerscheibe), sofern sie mit Naturstein
        verblendet, verputzt oder in Natur- bzw. Sandsteinoptik hergestellt werden, 
      • Gabionen (mit Steinen oder Schotter gefüllte Stahlgitterkörbe) 

      Für Einfriedungen gelten die gleichen Festsetzungen entsprechend. Zusätzlich ist eine Ausführung in Form von Holzzäunen, berankten Metall-
      gittern oder als Schnitthecken zulässig. 

      Bei einem Aufsetzen von Einfriedungen auf Stützmauern sind diejenigen Teile der Einfriedung, die in der Addition eine Höhe von 1,0 m zur Be-
      zugshöhe überschreiten, ausschließlich als Holzzäune, berankte Metallgitter oder als Schnitthecken zulässig. 

      Hinweis ohne Festsetzungscharakter: In Anlehnung an § 1 Abs. 5 Landesstraßengesetz RLP sowie § 42 Landesnachbarrechtsgesetz RLP
      müssen Einfriedungen mindestens 0,5 m von den Grenzen von Wirtschaftswegen zurückbleiben.
 
13. Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 i.V. mit § 47 LBauO) 
      Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken zu errichten. 

B. Örtliche Bauvorschriften und Stellplatzsatzung

Schmutzwasser 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über einen eigenen Schmutzwasserkanal, der in den öffentlichen Verkehrswegen vor den Grundstücken verlegt wird. 
Jedes Grundstück erhält einen Revisionsschacht an welchen der Hausanschluss angeschlossen werden muss. 

Niederschlagswasser 
Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt. Es wird angestrebt, das Oberflächenwasser dem Vorfluter Kaltenbach zuzuführen. Es
wird empfohlen, das auf den befestigten Flächen der privaten Baugrundstücksfläche anfallende Regenwasser auf dem selbigen zur Rückhaltung zu bringen. Dies
kann mittels Mulden und Teichanlagen (Geländemodellierung), Zisternen oder ähnlichen Anlagen (auch in deren Kombination) erfolgen. Neben einer Rückhaltung 
sollte das Niederschlagswasser auch zur Wiederverwertung genutzt werden. Dies kann z. Bsp. mittels Zisternen oder ähnlichen Anlagen (auch in deren Kombi-
nation) erfolgen. Die Rückhalteanlage sollte dabei mit min. 3 m³ Rückhaltevolumen (öffentlich) und mit min. 5 m³ Nutzvolumen (privat) ausgelegt werden.
Der abgebildete Wasserspeicher besitzt zusätzlich zum Nutzvolumen zur Brauchwasserentnahme ein Rückhaltevolumen. Dieses
Rückhaltevolumen puffert die anfallenden Abflussspitzen der befestigten Oberflächen. Erst wenn das gesamte Speichervolumen
erreicht ist, gelangt das Regenwasser über den Notüberlauf in die Regenwasserkanalisation im Straßenbereich. Die Schwimmer-
drossel schafft durch konstant gedrosselten Abfluss regelmäßig ein freies Rückhaltevolumen für die nächste Abflussspitze. Ein 
Anschluss des Oberflächenwassers an das Schmutzwassersystem wird nicht geduldet. Dies wird sowohl bei der Erstabnahme, 
als auch im laufenden Betrieb überwacht. Festgestellte Fehlanschlüsse werden kostenpflichtig beseitigt und es wird ein Ordnungs-
widrigkeitsverfahren gegen den Grundstückseigentümer eingeleitet. 

Drainagen 
Drainagen dürfen nicht an das Schmutzwassersystem angeschlossen werden. Fehlanschlüsse müssen beseitigt werden und es wird ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren gegen den Grundstückseigentümer eingeleitet. 

Archäologische Funde 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe wies im Planverfahren zum B-Plan "Am Weinhübel" darauf hin, dass direkt nördlich des Baugebiets Fundstellen (Gräber aus
der Römerzeit und der Merowingerzeit) verzeichnet sind. Es ist davon auszugehen, dass in deren Umfeld weitere Gräber zu finden sind. Es ist daher sicherzustel-
len, dass bei baulichen Eingriffen keine Kulturdenkmäler zerstört werden. Da bisher aber - auch aufgrund der Bepflanzung mit Weinreben - vom geplanten Bauge-
biet keine Lesefunde vorliegen und die Luftbildarchäologie hier aufgrund der Reben keine Ergebnisse liefern konnte, müsste vor jeglichen baulichen Eingriffen in
den Boden sichergestellt werden, dass hierbei keine Kulturdenkmäler zerstört werden. Sollten sich tatsächlich weitere Gräber - oder möglicherweise auch Sied-
lungsspuren vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung - im Boden verbergen, so ist eine archäologische Ausgrabung dieser Kulturdenkmäler vor Baubeginn unver-
meidlich; durch die Baumaßnahmen würden diese Zeugnisse vergangener Kulturen unwiederbringlich zerstört werden und müssen daher vor ihrer Zerstörung 
ordnungsgemäß archäologisch dokumentiert und die ggf. anfallenden Funde geborgen werden. Um Planungssicherheit zu erlangen, fordert die Generaldirektion
Kulturelles Erbe die Durchführung einer Vorabuntersuchung des Geländes. Es wird eine zerstörungsfreie geophysikalische Prospektion des Baugeländes vorge-
schlagen, wobei der Magnetgehalt des Oberbodens ohne Bodeneingriffe gemessen und Störungen im Boden (Grabgruben, Siedlungsgruben, etc.) durch Mess-
anomalien sichtbar gemacht werden können. In diesem Zusammenhang wurde in einem Besprechungstermin mit Vertretern der Generaldirektion, der Gemeinde
sowie der Verbandsgemeindeverwaltung vereinbart, dass die Prospektion nach Abräumung der Weinberge erfolgen soll. Die Gemeinde wird die notwendigen
Schritte zu gegebener Zeit veranlassen. Erst nach der Auswertung einer solchen Projektion können die weiteren Schritte abgesehen werden. Es wird seitens der
Generaldirektion Kulturelles Erbe vorsorglich darauf hingewiesen, dass, falls im Maßnahmengebiet Kulturdenkmäler verborgen sind und eine Ausgrabung notwen-
dig wird, ein zeitlicher Vorlauf vor Beginn der Baumaßnahmen von mehreren Monaten, bei zahlreichen Gräbern bis zu einem Jahr notwendig sein dürfte, um die
archäologischen Arbeiten durchzuführen. Die Direktion Archäologie Speyer ist unbedingt an allen weiteren Planungen direkt zu beteiligen.

Bestehende Versorgungsleitungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Versorgungsleitungen der Pfalzwerke AG. Da durch die Planung Änderungen und/oder Sicherungen an
diesen Versorgungseinrichtungen notwendig sind, bedarf es in Bezug auf den Umfang dieser Maßnahmen einer detaillierten Untersuchung. Für alle projektierten
Arbeiten ist frühzeitig zu den Pfalzwerken Kontakt aufzunehmen. Die Kostentragung für erforderlich werdende Änderungen und/oder Sicherungen an Versor-
gungsleitungen regelt sich nach bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen Bestimmungen. Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im
Bereich unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen der Pfalzwerke AG soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse - Außenhaut Lei-
tung) eingehalten werden. Kann dieser erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen Versor-
gungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen. Gemäß den Technischen Regeln
des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie  der DIN 1988 ist bei Baumpflanzungen ohne weitere Schutzmaßnahmen ein seitlicher Mindestabstand von ebenfalls
2,50 m zu den bestehenden Versorgungsleitungen der Thüga Rheinhessen-Pfalz zwingend einzuhalten. Können diese Abstände nicht eingehalten werden, sind
in Absprache mit der Thüga weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Kosten der Verursacher der Maßnahme zu tragen hat. 

Immissionsschutz 
In Bezug auf das Landes-Immissionsschutzgesetz § 4 sind in der Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Betätigungen verboten, die zu einer Störung der Nachtruhe
führen können. Dieses Verbot der Betätigungen gilt jedoch nicht für landwirtschaftliche Betriebe, soweit dort Arbeiten während der Nachtzeit erforderlich sind
und die Grundpflicht des § 3 beachtet wird. Die Arbeiten haben so zu erfolgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden, soweit dies nach den
Umständen des Einzelfalls möglich und zumutbar ist. 

Verkehrliche Belange 
Die richtlinienkonforme Detailplanung der geplanten Einmündung des Baugebiets in die L 507 ist dem Landesbetrieb Mobilität rechtzeitig vor Baubeginn zur
Prüfung, eventuellen Korrektur und Genehmigung abzustimmen. Von der Gemeinde ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der östlich des
Plangebiets verlaufende Wirtschaftsweg nicht als Schleichweg und zur Erschließung genutzt wird. Der L 507 darf kein zusätzliches Oberflächenwasser
zugeführt werden. Die L 507 darf auch während der Bauzeit nicht verschmutzt werden. Sollten dennoch Verschmutzungen auftreten, sind diese unverzüglich
zu beseitigen.

Telekommunikation 
Die Deutsche Telekom weist darauf hin, dass im Rahmen eines Kostenvergleichs geprüft werden muss, ob eine unterirdische Verkabelung wirtschaftlich
vertretbar ist. Es wird um eine frühzeitige Kontaktaufnahme, mindestens jedoch 4 Monate vor Baubeginn gebeten.

Radonprognose 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhöhtes Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Orientierende Radon-
messungen in der Bodenluft sind empfehlenswert. Sie können als Information dafür dienen, ob das Thema Radon bei der Bauplanung zu berücksichtigen ist.
Fragen beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und Bergbau. Weiterführenden Informationen zum Thema Radonschutz können dem
Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden.

Hinweise ohne Festsetzungscharakter

Für die Verfahrensdurchführung, die Festsetzungen des Bebauungsplanes
und der örtlichen Bauvorschriften gelten u.a. folgende Gesetze und Ver-
ordnungen:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
  23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
  Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neu-
  fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3
  des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung
  und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I, S. 466)
• die Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Baupläne und die
  Darstellung des Planinhaltes-Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der
  Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58)
• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
  BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542)
• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz
  -WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 12
  des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163)
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), in der Fassung vom
  24.11.1998 (GVBL. S. 365 BS 213-1), zuletzt geändert durch durch § 47
  des Gesetzes vom 09.03.2011 (GVBl. S. 47)
• das Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz 
  -LWG-) vom 22.01.2004 (GVBl. 2004 S. 54), zuletzt geändert durch Art. 1
  des Gesetzes vom 28.09.2010 (GVBl. S. 299)
• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978
  (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom
  28.09.2010 (GVBl. S. 301)
• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom
  31.01.1994 (GVBl., S. 153), zuletzt geändert durch Art. 142 des
  Landesbeamtengesetzes vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319) 
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A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

Zulässig sind  

§ Wohngebäude,  

§ die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende  

 Handwerksbetriebe.  

 

Ausnahmsweise zulässig sind  

§ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,  

§ Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

§ Anlagen für Verwaltungen.  

 

Unzulässig sind  

§ Gartenbaubetriebe,  

§ Tankstellen.  

 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  

2.1 Die maximale Wandhöhe (WH max.) beträgt 4,80 m. Sie wird definiert als das Maß zwischen dem unteren Bezugs-

punkt und dem Schnittpunkt der traufseitigen Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der Oberkante Attika 

des niedrigeren Geschosses bei Staffelgeschossen. Bei giebelseitigen Außenwänden gilt die höchste angrenzende 

traufseitige Wand als Wandhöhe.  

 

2.2 Überschreitungen der festgesetzten maximalen Wandhöhen um bis zu max. 2,50 m durch zurückspringende Staffelge-

schosse sind zulässig, sofern diese Dachaufbauten mindestens um das Maß der Überschreitung von den der jeweili-

gen Traufe zugeordneten Gebäudeaußenwänden zurückspringen.  

 

2.3 Die Traufe von Zwerchhäusern sowie von untergeordneten Anbauten der Hauptgebäude wie Treppenhäuser darf die 

festgesetzte max. Wandhöhe um bis zu max. 2,0 m überschreiten. Bei Versprüngen in der Fassade ist auf max. 1/3 

der zugehörigen Fassadenlänge eine Überschreitung der festgesetzten max. Wandhöhen um bis zu 0,50 m zulässig.  

 

2.4 Eine minimale Wandhöhe von 3,0 m ist einzuhalten.  
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2.5 Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) beträgt 9,50 m. Sie wird definiert als das Maß zwischen dem unteren Bezugs-

punkt und dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion (bei flach geneigten Dächern inklusive Attika). Die Firsthöhe von 

Zwerchhäusern darf die jeweils festgesetzte Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

 

2.6 Unterer Bezugspunkt für die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die Straßenoberfläche der 

nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche (Höhe der Fertigdecke der nächstgelegenen Straße, zu messen in der 

Mitte der straßenseitigen Gebäudefront zur Straßenachse). 
 

 
 

 

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO)  

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihrer Zufahrt, von Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,55 überschritten werden. 

 

 

4. Mindestmaße für die Größe von Baugrundstücken (§9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)  

Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgröße von 400 qm haben. 
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5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)  

Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis auf Kinderspieleinrich-

tungen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie zwischen den überbaubaren Grundstücksflä-

chen und den seitlichen Grundstücksgrenzen zulässig. 
 

Nicht überdachte Kfz-Stellplätze sind über die in Satz 1 genannten Flächen hinaus auch auf den Flächen zwischen den 

Gebäuden und den an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksgrenzen zulässig, hier jedoch nur bis zu 

einer Gesamtbreite von maximal 6 m pro Grundstück.  

 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Planerische Absicht ist es, nicht überdachte Kfz-Stellplätze in dem gesamten Be-

reich entlang der vorderen Grundstücksgrenze (Vorgarten), also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich einzuhal-

tenden seitlichen Abstandsflächen, zuzulassen. Da jedoch ausgeschlossen werden soll, dass die gesamte Vorgarten-

zone als Stellplatzfläche genutzt wird, dürfen in diesem Bereich (ausschließlich nicht überdachte) Stellplätze insgesamt 

über eine maximale Breite von 6 m angelegt werden.  
 

Nach LBauO genehmigungsfreie Gartenhäuser sind über die in Satz 1 genannten Flächen hinaus auch auf den Flä-

chen zwischen den Gebäuden und der rückseitigen Grundstücksgrenze zulässig. 
  

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Planerische Absicht ist es, genehmigungsfreie Gartenhäuser in dem gesamten 

rückwärtigen Gartenbereich, also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden seitlichen Abstandsflächen, 

zuzulassen. 
  

 

 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  

Im Bebauungsplangebiet sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig. 

 

  

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 
1 Nr. 20 BauGB) i.V. mit Festsetzungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)  

7.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Flächen  

Pro Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum als Hochstamm gem. der Pflanzenliste im Anhang zu pflanzen 

und dauerhaft zu unterhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen.  

Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Mindestens 20% der 

Flächen sind mit standortgerechten Gehölzen gem. der Pflanzenliste im Anhang zu bepflanzen und dauerhaft zu un-

terhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. 
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7.2 Gestaltung der privaten Grünfläche am östlichen Ortsrand als Hecke  

Auf dem 3 m breiten Streifen ist eine einreihige Hecke mit standortgerechten Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu 

erhalten. Abgängige Gehölze sind gleichartig zu ersetzen. Pflanzenauswahl, Pflanzqualität und Pflanzabstand siehe 

Pflanzenliste im Anhang.  

Die gehölzfreien Flächen sind als Gräser- / Kräutersaum über natürliche Sukzession zu entwickeln. Sie sind ca. alle 2 

bis 3 Jahre zu mähen.  

Zum östlich angrenzenden Wirtschaftsweg ist mit der ersten Pflanzreihe ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.  
 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Bauliche Anlagen sind innerhalb des Grünstreifens nicht zulässig. 

 

  

8. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Stra-
ßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)  

Zur Herstellung des Straßenkörpers erforderliche Böschungen und Stützmauern sind, soweit sie außerhalb der festge-

setzten Verkehrsflächen liegen, auf den Baugrundstücken entschädigungslos zu dulden und verbleiben weiterhin in der 

Nutzung des jeweiligen Grundstückseigentümers.  

 
 
 

 

 



   

 

 

 
 

 

Bebauungsplan 
„Am Weinhübel“ 

1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB 
 

 
in der 

Ortsgemeinde 
Kleinfischlingen 

 
 
 

Planteil 

- Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB - 

 

- A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen - 

 

Anhang Pflanzenliste 
 

- B. Örtliche Bauvorschriften und Stellplatzsatzung - 

 

- C. Hinweise ohne Festsetzungscharakter - 

 

- D. Begründung - 



 
Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB   Ortsgemeinde Kleinfischlingen    

  
  

 

- 5 - 

 

Anhang Pflanzenliste 
 
 
 
Pflanzenliste (Auswahl) für die grünordnerisch festgesetzten Maßnahmen  

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht abschließend. Entscheidend für 

eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen.  

Für Gartenflächen können durchaus auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass möglichst 

robuste und einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an.  

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die grü-

nordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen.  

Für Flächenpflanzungen wird die Pflanzdichte angegeben. In der Regel ist bei Gehölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1, 5 m 

einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m² zu rechnen.  

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 – 47, Stand Änderung August 

2003) ist zu achten.  

 

Folgende Grenzabstände sind zu beachten:  

Bäume:  

- sehr stark wachsende Bäume  4,0 m  

- stark wachsende Bäume  2,0 m  

- kleinkronige Bäume  1,5 m  

- Walnussbäume 4,0 m  

- Kernobst stark wachsend  2,0 m  

- Kernobst schwach wachsen  1,5 m  

Sträucher:   

- stark wachsende Sträucher  1,0 m  

- sonstige Sträucher  0,5 m  

Hecken:   

- Hecken bis 1,0 m Höhe  0,25 m  

- Hecken bis 1,5 m Höhe  0,50 m  

- Hecken bis 2,0 m Höhe  0,75 m  

- Hecken über 2,0 m Höhe  0,75 m + Maß über 2,0 m  
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Bäume  

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm, mit Ballen / Hochstamm,   
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Juglans regia  Walnuss 
Malus silvestris  Wildapfel 
Prunus avium  Wildkirsche 
Pyrus pyraster  Wildbirne 
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Sorbus aria  Mehlbeere 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 
Sorbus domestica  Speierling 
Sorbs intermedia  Schwedische Mehlbeere 
Sorbus torminalis  Elsbeere 
Ulmus carpinifolia  Feld-Ulme 
Ulmus glabra  Berg-Rüster  

 
 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm, ohne Ballen  
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Cornus sanguinea  Hartriegel 
Corylus avellana  Haselnuss 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 
Euonimus europaeus  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 
Ribes alpinum  Alpen-Johannisbeere 
Rosa canina  Hundsrose 
Rosa rubiginosa  Weinrose 
Rosa spinosissima  Bibernellrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball  
 
 

RSM 7.1.1 Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter  

Regelaussaatmenge: 20 g / m²  

RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standard mit Kräutern  

Regelaussaatmenge: 15 - 20 g / m²  

RSM 7.2.2 Landschaftsrasen Trockenlagen mit Kräutern  

Regelaussaatmenge: 15 - 20 g / m²  

RSM 7.3 Landschaftsrasen Feuchtlagen  

Regelaussaatmenge: 20 g / m² 
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B. Örtliche Bauvorschriften und Stellplatzsatzung 
 

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen und die Herstellung notwendiger Stellplätze. Übernah-

me in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz  

 
 
 
9. Gestaltung der Dächer (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  

9.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nur geneigte Dächer zulässig. Tonnendächer sind unzulässig. 

  

9.2 Folgende minimale bzw. maximale Dachneigungen sind für sämtliche Haupt- und Nebengebäude vorgeschrieben:  

§ Pultdächer: 10° - 25° 

§ sonstige geneigte Dächer:  25° - 43°  

 

9.3 Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind abweichend hiervon auch geringer geneigte Dächer sowie Flachdä-

cher zulässig, sofern diese mit einer Dachbegrünung ausgeführt werden. 

 

9.4 Bei Doppelhäusern sind die Dächer zwingend mit einer einheitlichen Dachneigung von 40° auszuführen. Bei gleichzei-

tiger Erstellung baulich zusammengefasster Doppelhäuser kann im Rahmen der zulässigen Dachneigungen unter Bei-

behaltung der Einheitlichkeit beider Dächer abgewichen werden.  

 

9.5 Sattel- und Walmdächer müssen auf beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben.  

 

9.6 Als Dacheindeckung sind nur kleinteilige Materialien wie Ziegel, oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild Zie-

geln gleichkommen, zulässig.   

 

9.7 Die Dacheindeckung darf in den Farbtönen rot bis rotbraun sowie grau bis anthrazit ausgeführt werden. Grelle, signal-

farbene und nicht ortstypische Farbtöne sowie glänzende, glasierte und stark reflektierende Farben sind nicht zulässig.  

 

9.8 Thermische Solaranlagen sowie Fotovoltaikanlagen im Dachbereich sind zulässig. 

 

 

10. Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Dacheinschnitte (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  

10.1 Die Breite von Dachgauben und Zwerchgiebeln darf einzeln nicht mehr als 3,00 m betragen. Mehrere Gauben auf 

einer Dachfläche sind in gleicher Höhe anzuordnen.  

 

10.2 Die Breite von Zwerchhäusern darf einzeln nicht mehr als 4,00 m und insgesamt nicht mehr als ein Drittel der zugehö-

rigen Trauflänge betragen.   
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10.3 Zwerchhäuser sind bündig mit der Fassade des Gebäudes auszuführen oder können als Vorsprung (Risalit) von 

höchstens 0,80 m vor der Hauptfassade liegend ausgebildet werden.  

 

10.4 Dacheinschnitte sind zulässig, wenn sie in der Breite 4,0 m sowie max. ein Drittel der zugehörigen Traufenlänge nicht 

überschreiten.  

 

10.5 In der Summe darf die Breite sämtlicher Dachaufbauten und -einschnitte max. zwei Drittel der zugehörigen Trauflänge 

einnehmen.   

 

10.6 Der Abstand von Dachaufbauten, Zwerchhäusern, Dachflächenfenstern und Dacheinschnitten zu Ortgang, Graten und 

Kehlen muss mindestens 1,25 m betragen.  

 

 

11. Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Mindestens 20% der 

Flächen sind mit standortgerechten Gehölzen gem. der Pflanzenliste im Anhang zu bepflanzen und dauerhaft zu un-

terhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen.  

Vorgärten dürfen grundsätzlich nicht als Arbeits- und Lagerflächen benutzt werden. 

 

 

12. Stützmauern und Einfriedungen  (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)  

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von max. 0,5 m zulässig. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,0 m zu-

lässig. Die genannten maximalen Höhen für Stützmauern und Einfriedungen dürfen addiert werden.  
 

Bezugshöhe für die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzende Stützmauern und Einfriedungen sowie für Aufschüt-

tungen und Abgrabungen ist die Straßenachse (Fahrbahnmitte); Bezugshöhe für die nicht an öffentliche Verkehrsflä-

chen angrenzenden Stützmauern und Einfriedungen sowie Aufschüttungen und Abgrabungen ist das natürliche Ge-

lände.  
 

An den an öffentlichen Flächen zur Behandlung von Niederschlagswasser angrenzenden Grundstücksseiten sind 

Stützmauern unzulässig. Höhenmäßige Geländeanpassungen sind hier in Form von Böschungen auszuführen.  
 

Stützmauern sind ausschließlich in folgenden Ausführungen zulässig:  

§ Natursteinmauern,  

§ sonstige gemauerte Wände, Mauerscheiben bzw. Winkelstützmauerelementen  

(z.B. sog. Stuttgarter Mauerscheibe), sofern sie mit Naturstein verblendet, verputzt oder in Natur- bzw. Sandstein-

optik hergestellt werden,  

§ Gabionen (mit Steinen oder Schotter gefüllte Stahlgitterkörbe)  
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Für Einfriedungen gelten die gleichen Festsetzungen entsprechend. Zusätzlich ist eine Ausführung in Form von Holz-

zäunen, berankten Metallgittern oder als Schnitthecken zulässig.  
 

Bei einem Aufsetzen von Einfriedungen auf Stützmauern sind diejenigen Teile der Einfriedung, die in der Addition eine 

Höhe von 1,0 m zur Bezugshöhe überschreiten, ausschließlich als Holzzäune, berankte Metallgitter oder als Schnitthe-

cken zulässig.  
 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: In Anlehnung an § 1 Abs. 5 Landesstraßengesetz RLP sowie § 42 Landesnach-

barrechtsgesetz RLP müssen Einfriedungen mindestens 0,5 m von den Grenzen von Wirtschaftswegen zurückbleiben. 

 

  

13. Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 i.V. mit § 47 LBauO)  

Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken zu errichten.  
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C. Hinweise ohne Festsetzungscharakter  
 
 
 
Schmutzwasser  

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über einen eigenen Schmutzwasserkanal, der in den öffentlichen Verkehrswegen vor den 

Grundstücken verlegt wird. Jedes Grundstück erhält einen Revisionsschacht an welchen der Hausanschluss angeschlossen 

werden muss.  

 

 

Niederschlagswasser  

Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt. Es wird angestrebt, das Oberflächenwasser dem 

Vorfluter Kaltenbach zuzuführen. 
 

Es wird empfohlen, das auf den befestigten Flächen der privaten Baugrundstücksfläche anfallende Regenwasser auf dem selbi-

gen zur Rückhaltung zu bringen. Dies kann mittels Mulden und Teichanlagen (Geländemodellierung), Zisternen oder ähnlichen 

Anlagen (auch in deren Kombination) erfolgen.  

Neben einer Rückhaltung sollte das Niederschlagswasser auch zur Wiederverwertung genutzt werden. Dies kann z. Bsp. mittels 

Zisternen oder ähnlichen Anlagen (auch in deren Kombination) erfolgen. Die Rückhalteanlage sollte dabei mit min. 3 m³ Rückhal-

tevolumen (öffentlich) und mit min. 5 m³ Nutzvolumen (privat) ausgelegt werden. 

  

Der abgebildete Wasserspeicher besitzt zusätzlich zum Nutz-

volumen zur Brauchwasserentnahme ein Rückhaltevolumen. 

Dieses Rückhaltevolumen puffert die anfallenden Abflussspit-

zen der befestigten Oberflächen. Erst wenn das gesamte 

Speichervolumen erreicht ist, gelangt das Regenwasser über 

den Notüberlauf in die Regenwasserkanalisation im Straßen-

bereich. Die Schwimmerdrossel schafft durch konstant ge-

drosselten Abfluss regelmäßig ein freies Rückhaltevolumen 

für die nächste Abflussspitze.  
 

Ein Anschluss des Oberflächenwassers an das Schmutzwassersystem wird nicht geduldet. Dies wird sowohl bei der Erstabnah-

me, als auch im laufenden Betrieb überwacht. Festgestellte Fehlanschlüsse werden kostenpflichtig beseitigt und es wird ein 

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Grundstückseigentümer eingeleitet.  

 

 

Drainagen  

Drainagen dürfen nicht an das Schmutzwassersystem angeschlossen werden. Fehlanschlüsse müssen beseitigt werden und es 

wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Grundstückseigentümer eingeleitet.  
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Archäologische Funde  

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe wies im Planverfahren zum B-Plan „Am Weinhübel“ darauf hin, dass direkt nördlich des 

Baugebiets Fundstellen (Gräber aus der Römerzeit und der Merowingerzeit) verzeichnet sind. Es ist davon auszugehen, dass in 

deren Umfeld weitere Gräber zu finden sind. Es ist daher sicherzustellen, dass bei baulichen Eingriffen keine Kulturdenkmäler 

zerstört werden.  
 

Da bisher aber – auch aufgrund der Bepflanzung mit Weinreben – vom geplanten Baugebiet keine Lesefunde vorliegen und die 

Luftbildarchäologie hier aufgrund der Reben keine Ergebnisse liefern konnte, müsste vor jeglichen baulichen Eingriffen in den 

Boden sichergestellt werden, dass hierbei keine Kulturdenkmäler zerstört werden. Sollten sich tatsächlich weitere Gräber – oder 

möglicherweise auch Siedlungsspuren vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung – im Boden verbergen, so ist eine archäologi-

sche Ausgrabung dieser Kulturdenkmäler vor Baubeginn unvermeidlich; durch die Baumaßnahmen würden diese Zeugnisse 

vergangener Kulturen unwiederbringlich zerstört werden und müssen daher vor ihrer Zerstörung ordnungsgemäß archäologisch 

dokumentiert und die ggf. anfallenden Funde geborgen werden.  

Um Planungssicherheit zu erlangen, fordert die Generaldirektion Kulturelles Erbe die Durchführung einer Vorabuntersuchung 

des Geländes. Es wird eine zerstörungsfreie geophysikalische Prospektion des Baugeländes vorgeschlagen, wobei der Magnet-

gehalt des Oberbodens ohne Bodeneingriffe gemessen und Störungen im Boden (Grabgruben, Siedlungsgruben, etc.) durch 

Messanomalien sichtbar gemacht werden können.  
 

In diesem Zusammenhang wurde in einem Besprechungstermin mit Vertretern der Generaldirektion, der Gemeinde sowie der 

Verbandsgemeindeverwaltung vereinbart, dass die Prospektion nach Abräumung der Weinberge erfolgen soll. Die Gemeinde 

wird die notwendigen Schritte zu gegebener Zeit veranlassen.   
 

Erst nach der Auswertung einer solchen Projektion können die weiteren Schritte abgesehen werden. Es wird seitens der Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe vorsorglich darauf hingewiesen, dass, falls im Maßnahmengebiet Kulturdenkmäler verborgen sind 

und eine Ausgrabung notwendig wird, ein zeitlicher Vorlauf vor Beginn der Baumaßnahmen von mehreren Monaten, bei zahlrei-

chen Gräbern bis zu einem Jahr notwendig sein dürfte, um die archäologischen Arbeiten durchzuführen.  
 

Die Direktion Archäologie Speyer ist unbedingt an allen weiteren Planungen direkt zu beteiligen. 

 

 

Bestehende Versorgungsleitungen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Versorgungsleitungen der Pfalzwerke AG. Da durch die Planung Ände-

rungen und/oder Sicherungen an diesen Versorgungseinrichtungen notwendig sind, bedarf es in Bezug auf den Umfang dieser 

Maßnahmen einer detaillierten Untersuchung. Für alle projektierten Arbeiten ist frühzeitig zu den Pfalzwerken Kontakt aufzu-

nehmen. Die Kostentragung für erforderlich werdende Änderungen und/oder Sicherungen an Versorgungsleitungen regelt sich 

nach bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen Bestimmungen.  
 

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen der Pfalz-

werke AG soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse – Außenhaut Leitung) eingehalten werden. 

Kann dieser erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen Ver-

sorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen.  
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Gemäß den Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie der DIN 1988 ist bei Baumpflanzungen ohne weitere 

Schutzmaßnahmen ein seitlicher Mindestabstand von ebenfalls 2,50 m zu den bestehenden Versorgungsleitungen der Thüga 

Rheinhessen-Pfalz zwingend einzuhalten. Können diese Abstände nicht eingehalten werden, sind in Absprache mit der Thüga 

weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Kosten der Verursacher der Maßnahme zu tragen hat.  

  

 

Immissionsschutz  

In Bezug auf das Landes-Immissionsschutzgesetz § 4 sind in der Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Betätigungen verboten, die zu 

einer Störung der Nachtruhe führen können. Dieses Verbot der Betätigungen gilt jedoch nicht für landwirtschaftliche Betriebe, 

soweit dort Arbeiten während der Nachtzeit erforderlich sind und die Grundpflicht des § 3 beachtet wird. Die Arbeiten haben so 

zu erfolgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden, soweit dies nach den Umständen des Einzelfalls möglich 

und zumutbar ist.  

 

 

Verkehrliche Belange  

Die richtlinienkonforme Detailplanung der geplanten Einmündung des Baugebiets in die L 507 ist dem Landesbetrieb Mobilität 

rechtzeitig vor Baubeginn zur Prüfung, eventuellen Korrektur und Genehmigung abzustimmen.  
 

Von der Gemeinde ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der östlich des Plangebiets verlaufende Wirtschafts-

weg nicht als Schleichweg und zur Erschließung genutzt wird.  
 

Der L 507 darf kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden.  
 

Die L 507 darf auch während der Bauzeit nicht verschmutzt werden. Sollten dennoch Verschmutzungen auftreten, sind diese 

unverzüglich zu beseitigen. 

 

 

Telekommunikation  

Die Deutsche Telekom weist darauf hin, dass im Rahmen eines Kostenvergleichs geprüft werden muss, ob eine unterirdische 

Verkabelung wirtschaftlich vertretbar ist. Es wird um eine frühzeitige Kontaktaufnahme, mindestens jedoch 4 Monate vor Baube-

ginn gebeten. 

 

 

Radonprognose  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhöhtes Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermit-

telt wurde. Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sind empfehlenswert. Sie können als Information dafür dienen, ob 

das Thema Radon bei der Bauplanung zu berücksichtigen ist. Fragen beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie 

und Bergbau. Weiterführenden Informationen zum Thema Radonschutz können dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für 

Strahlenschutz entnommen werden. 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Bebauungsplan 
„Am Weinhübel“ 

1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB 
 

 
in der 

Ortsgemeinde 
Kleinfischlingen 

 
 
 

Planteil 

- Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB - 

 

- A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen - 

 

- Anhang Pflanzenliste - 

 

- B. Örtliche Bauvorschriften - 

 

- C. Hinweise und Empfehlungen - 

 

D. Begründung



 
Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB   Ortsgemeinde Kleinfischlingen    

  
 

 

- 15 - 

 

D. Begründung  

 
Präambel 

 

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zu-

letzt geändert durch Artikel 11 des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 (GVBl. S. 

281) i.V. mit § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 

S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist, hat der Ortsgemein-

derat Kleinfischlingen in seiner Sitzung am 10.01.2012 den Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 

BauGB als Satzung beschlossen. 

Der Beschluss des Ortsgemeinderats stützt sich auf die in der vorliegenden Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB wiedergegebe-

nen Erwägungen. 

 

 

 

 

 

Kleinfischlingen, den 11.01.2012       
 

 

 

(Siegel)    

Ortsbürgermeister   
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1. Verfahren 

1.1 Vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 

Der mit Bekanntmachung vom 02.10.2010 Rechtskraft erlangte Bebauungsplan „Am Weinhübel“ soll aus nachfolgend 

aufgeführten Gründen im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB geändert werden: 

§ die Grundzüge der Ursprungsplanung sowie die Eigenart der näheren Umgebung werden nicht tangiert 

§ die Zweckbestimmung des Gebietes bleibt gewahrt 

§ durch die neue Erschließungskonzeption entstehen im Vergleich zur Ursprungsplanung keine weiteren Umwelt-

auswirkungen 

§ die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 

1 zum Gesetz der Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, wird durch die Planänderung 

nicht vorbereitet oder begründet 

§ es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass durch die Planänderung die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden 
 

Aus den v.g. Gründen sind die Vorschriften über die Umweltprüfung, den Umweltbericht, die Angabe in welcher Form 

umweltbezogene Belange verfügbar sind, nicht anzuwenden. Somit fehlt auch die Grundlage für die zusammenfassen-

de Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB. 

 

1.2 Verhältnis zum Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Im Zuge der 2. Teilfortschreibung des Flächen-

nutzungsplans der Verbandsgemeinde Edenkoben im Jahr 2007 wurde die in Rede stehende Fläche bereits berück-

sichtigt. Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ist gegeben. 

 

1.3 Fachplanerische Restriktionen 

Im Widerspruch stehende Zielvorstellungen von Fachplanungen wie Schutzgebiete, die eine Bebauung innerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken, sind derzeit nicht bekannt. 

 

1.4 Verfahrensschritte 

Verfahrensschritt Datum 
Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 BauGB)  am 21.09.2011 
Auslegungsbeschluss am 21.09.2011 
Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt mit dem Hinweis, dass 
der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und die Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB an der 
Planung beteiligt wird, am 

29.09.2011 

Offenlage (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) im Zeitraum 
07.10.2011 
bis einschließlich 
07.11.2011 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit  
Fristsetzung bis 14.11.2011) mit Schreiben vom 

12.10.2011 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) am 10.01.2012 
Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt am 19.01.2012 
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2. Geltungsbereich, Größe 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB hat eine Grö-

ße von insgesamt ca. 1,62 ha. Er wird wie folgt begrenzt: 

§ im Norden durch Teilbereiche der Fl.-Nrn. 145/5 und 301/4 sowie durch die Fl.-Nrn. 303/2, 301/8 und 302/6, 

§ im Osten durch den Teilbereich der Fl.-Nr. 345, 

§ im Süden durch Fl.-Nr. 311 und Teilbereich der Fl.-Nr. 319 sowie durch die Fl.-Nrn. 340/15, 340/14 und Teilbereich 

Fl.-Nr. 340/2, 

§ im Westen durch Teilbereich Fl.-Nr. 308/4, durch 68, 69, 70, 82 sowie durch Teilbereich Fl.-Nr. 80. 
 

Lage und Grenzen können dem nachstehenden Lageplan entnommen werden. 

 
- Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB mit insgesamt rd. 1,5 ha - 

 

 

3. Ursprüngliche planungsrechtliche Situation, Beschaffenheit des Plangebietes 

Der Bebauungsplan „Am Weinhübel“ setzt den zuvor beschriebenen Planbereich als allgemeines Wohngebiet (WA) mit 

einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8, einer maximalen Wandhöhe (WH 

max.) von 4,80 m, einer minimale Wandhöhe (WH min.) von 3,0 m und einer maximalen Gebäudehöhe (GH max.) von 

9,50 m mit Angabe eines Bezugspunktes fest. Darüber hinaus wurden Regelungen bzgl. einer Überschreitung der 

festgesetzten maximalen Wandhöhe um bis zu max. 2,50 m durch zurückspringende Staffelgeschoße im Textteil auf-

genommen. Im allgemeinen Wohngebiet sind in offener Bauweise Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

Mit der Erschließung des Plangebietes wurde noch nicht begonnen; das Plangebiet befindet sich noch in weinbaulicher 

Nutzung. 
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4. Planungsanlass, städtebauliches Erfordernis 

Wesentliche Ziele der 1. vereinfachten Bebauungsplanänderung sind: 

§ Reduzierung der Straßenverkehrsflächen durch neues Erschließungskonzept (dadurch Reduzierung der Baukos-

ten und der versiegelten Flächen) 

§ Optimierung der Grundstückszuschnitte / -aufteilung unter Berücksichtigung der Grundstückseigentümerinteressen 

§ Durch neues Erschließungskonzept kann das Plangebiet i.S. einer zukunftsfähigen, umsetzungsorientierten Pla-

nung dem Bedarf entsprechend erweitert werden 

§ Verbesserung der Abwasserbeseitigung durch neues Erschließungskonzept (dadurch Entlastung der Kläranlage) 

§ Beibehalten des räumlichen Geltungsbereiches  

§ Beibehalten der textlichen Festsetzungen in Bezug auf Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Höhe der 

zulässigen Bebauung, jedoch mit der Modifizierung der Überschreitung der zulässigen GRZ durch in § 19 Abs. 4 

Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu 0,55 (statt 0,6) 

§ Beibehalten der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen auf privaten Flächen 

§ Beibehalten der Maßnahme auf externer Ausgleichsfläche (Ökokontofläche) 

§ Beibehalten der Anbindungen des Plangebietes an bestehendes Wegenetz (Rad- und Fußwegenetz / Wirtschafts-

wegenetz) 

 

 

5. Verkehrserschließung 

Die Anbindung des Plangebiets erfolgt über die Hauptstraße (L 507) innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. Von hier aus 

führt die Planstraße zunächst ca. 40 m in Nord-Süd-Richtung parallel der westlichen Plangebietsgrenze, verläuft dann 

Richtung Osten, wo sie dann in einer südlich verlaufenden Ringerschließung endet. In Verlängerung der o.g. Anbin-

dung wird ein nach Süden verlaufender Wirtschaftsweg angeschlossen, welcher mit einem Wendehammer für Perso-

nenkraftwagen und Lastkraftwagen bis 8,0 m Länge (2-achsiges Müllfahrzeug, Feuerwehr, Lkw 16,0 t) konzipiert ist 

und u.a. der Erschließung der außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Fläche für Versorgungsanlagen (Elektrizität) 

sowie der Anbindung an das vorhandene Fuß- und Radwegenetz der Ortsgemeinde dient.  
 

Am südlichen Ende der Ringerschließung wird ein Wirtschaftsweg in westlicher Richtung sowie ein Geh- und Radweg 

in östlicher Richtung zur Anbindung an das vorhandene Wirtschaftswegenetz der Ortsgemeinde angeschlossen. 
 

Der Neubau der Planstraße erfolgt zunächst mit einer Regelbreite von 7,0 m, danach mit einer Regelbreite von 6,0 m. 

Für die Wirtschaftswege ist eine Breite von je 4,0 m vorgesehen; der Geh- und Radweg im südöstlichen Plangebiets-

bereich wird in einer Breite von 2,00 m ausgebaut. 
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6. Ver- und Entsorgung 

Die vorhandenen Versorgungsleitungen in der Hauptstraße (L 507) werden herangezogen, um das Baugebiet mit 

Strom und Trinkwasser zu versorgen.  

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die Abwasserentsorgung im Trennsystem, um das vorhandene Kanalnetz, die Klär-

anlage und die Vorfluter zu entlasten. Die Anbindung der neuen Schmutzwasserkanalisation erfolgt an die vorhandene 

Kanalisation in der Hauptstraße. 

Weiterhin werden Maßnahmen auf privaten Grundstücksflächen empfohlen, die der Versickerung, Speicherung, Ver-

dunstung sowie der zeitverzögerten und gedrosselten Ableitung dienen. Im Einzelnen sind dies die Komponenten ab-

flusslose Mulden und Gräben, Schaffung von Speicherflächen durch Geländemodellierung sowie Zisternen zur Re-

genwasserspeicherung und -nutzung. 

 

 

7. Archäologie 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe wies im Planverfahren zum B-Plan „Am Weinhübel“ darauf hin, dass direkt nörd-

lich des Baugebiets Fundstellen (Gräber aus der Römerzeit und der Merowingerzeit) verzeichnet sind. Es ist davon 

auszugehen, dass in deren Umfeld weitere Gräber zu finden sind. Es ist daher sicherzustellen, dass bei baulichen Ein-

griffen keine Kulturdenkmäler zerstört werden.  
 

Da bisher aber - auch aufgrund der Bepflanzung mit Weinreben - vom geplanten Baugebiet keine Lesefunde vorliegen 

und die Luftbildarchäologie hier aufgrund der Reben keine Ergebnisse liefern konnte, müsste vor jeglichen baulichen 

Eingriffen in den Boden sichergestellt werden, dass hierbei keine Kulturdenkmäler zerstört werden. Sollten sich tat-

sächlich weitere Gräber - oder möglicherweise auch Siedlungsspuren vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung - im Bo-

den verbergen, so ist eine archäologische Ausgrabung dieser Kulturdenkmäler vor Baubeginn unvermeidlich; durch die 

Baumaßnahmen würden diese Zeugnisse vergangener Kulturen unwiederbringlich zerstört werden und müssen daher 

vor ihrer Zerstörung ordnungsgemäß archäologisch dokumentiert und die ggf. anfallenden Funde geborgen werden.  
 

Um Planungssicherheit zu erlangen, fordert die Generaldirektion Kulturelles Erbe die Durchführung einer Vorabunter-

suchung des Geländes. Es wird eine zerstörungsfreie geophysikalische Prospektion des Baugeländes vorgeschlagen, 

wobei der Magnetgehalt des Oberbodens ohne Bodeneingriffe gemessen und Störungen im Boden (Grabgruben, Sied-

lungsgruben, etc.) durch Messanomalien sichtbar gemacht werden können.  
 

In diesem Zusammenhang wurde in einem Besprechungstermin mit Vertretern der Generaldirektion, der Gemeinde 

sowie der Verbandsgemeindeverwaltung vereinbart, dass die Prospektion nach Abräumung der Weinberge erfolgen 

soll. Die Gemeinde wird die notwendigen Schritte zu gegebener Zeit veranlassen.   

Erst nach der Auswertung einer solchen Projektion können die weiteren Schritte abgesehen werden. Es wird seitens 

der Generaldirektion Kulturelles Erbe vorsorglich darauf hingewiesen, dass, falls im Maßnahmengebiet Kulturdenkmä-

ler verborgen sind und eine Ausgrabung notwendig wird, ein zeitlicher Vorlauf vor Beginn der Baumaßnahmen von 

mehreren Monaten, bei zahlreichen Gräbern bis zu einem Jahr notwendig sein dürfte, um die archäologischen Arbeiten 

durchzuführen.  
 

Die Direktion Archäologie Speyer ist unbedingt an allen weiteren Planungen direkt zu beteiligen. 
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8. Planungsgrundlage 

Als kartografische Planungsgrundlage dient eine digitale Grundkarte des automatisierten Liegenschaftskatasters. 

Der vorliegende Plan wurde unter Einsatz eines geografischen Informationssystems (GIS) digital erstellt. 

 

 

9. Städtebauliche Konzeption 

Für den Geltungsbereich der 1. vereinfachten Änderung (deckungsgleich mit dem des ursprünglichen Bebauungs-

plans) gelten die Festsetzungen der Ursprungsplanung mit Ausnahme der im Geltungsbereich ausgewiesenen Flächen 

für die Abwasserbeseitigung und die Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) sowie zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) unverändert.  

Ziel der 1. Änderungsplanung ist es u.a. die Eingriffe für Natur und Landschaft zu minimieren. Daher darf die zulässige 

GRZ durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen statt bis zu 0,6 lediglich bis zu 0,55 überschritten 

werden. 

Durch die neue Anordnung der Straßenverkehrsflächen entfällt die Pflanzung von 2 großkronigen Laubbäumen im 

Straßenraum. 

Die Anbindung des Plangebiets an die Hauptstraße (L 507) innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze sowie an das Wirt-

schafts- und Fußwegenetz bleiben unverändert. 

Dem Bebauungsplan hat neben der Bodenordnung eine Erschließungsplanung zu folgen, die die Verkehrsanlagen, 

einschließlich Hauszufahrten und Infrastruktur im Einzelnen festlegt. 

Die vorgeschriebenen Begrünungsmaßnahmen nehmen die ursprüngliche Konzeption für das gesamte Baugebiet auf 

und führen diese fort.  

 

 

10. Begründung und Erläuterung der Festsetzungen 

Aufgrund des Beibehaltens der Festsetzungen des Bebauungsplans „Am Weinhübel“ können im Folgenden die textli-

chen Ausführungen der Begründung nach § 9 Abs. 8 zum genannten Bebauungsplan übernommen werden. 1 

 
10.1 Art der bauliche Nutzung 

Für den Geltungsbereich wird einheitlich mit dem „Bereich A“ ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, wobei 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen, vor allem wegen ihres großen Flächenbedarfs und des zu erwartenden Verkehrs-

aufkommens des an- und abfahrenden Kundenverkehrs, von vornherein ausgeschlossen werden. 
 

                                                      
1  Bebauungsplan „Am Weinhübel“, Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB mit Umweltbericht, Entwurfsverfasser Bachtler, Böhme + Partner, Stadtplanung 

Landschaftsplanung, Kaiserslautern, s. Ziffer 5 ff., Seite 4 ff. 
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Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation sowie zur Vorbeugung immissionsschutzrechtlicher Konflikte, insbe-

sondere hinsichtlich der geplanten Erweiterungsabsichten des unmittelbar nordwestlich angrenzenden Winzerbetriebs 

(Neubau einer Halle), wurde im Planverfahren zum Bebauungsplan „Am Weinhübel“ ein schalltechnisches Immissions-

gutachten vorgelegt.2  
 

Diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht die gewerbliche Nutzung der geplanten 

Halle die immissionsrechtlichen Anforderungen der TA Lärm erfüllt. Dies gelte auch, wenn das im Süden der geplanten 

Halle bestehende Mischgebiet aufgrund seiner tatsächlichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet eingestuft werde. 

Somit ist die Realisierung des geplanten Gebiets als Allgemeines Wohngebiet in der Nachbarschaft des Winzerbetriebs 

aus schalltechnischer Sicht unter den im Gutachten aufgeführten Betriebsparameter möglich. Im Gutachten wird darauf 

verwiesen, dass in Bezug auf das Landes-Immissionsschutzgesetz §4 in der Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr Betäti-

gungen verboten sind, die zu einer Störung der Nachtruhe führen können, soweit Arbeiten bei landwirtschaftlichen  

Betrieben nicht während der Nachtzeit erforderlich sind und die Grundpflicht des §3 beachtet wird.  
 

Im Bebauungsplan können diese Regelungen nicht festgesetzt werden, da hierzu keine Ermächtigungsgrundlage be-

steht. Es erfolgt jedoch eine Integration als Hinweis in die Textfestsetzungen. Planungsrechtliche Festsetzungen müs-

sen im Bebauungsplan nicht erfolgen, da schalltechnische Konflikte nicht auftreten. 

 

10.2 Maß der bauliche Nutzung 

Die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO werden eingehalten.  
 

Die Gebäudekubaturen werden durch die Festsetzung von Wand- und Gebäudehöhen begrenzt. Hierbei wurde auch 

der Umsetzung zeitgemäßer Bauformen wie Pultdächern, Staffelgeschossen oder Zwerchgiebeln Rechnung getragen. 

Ergänzt werden die Festsetzungen durch erläuternde Systemskizzen. 

 

10.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen 

Um den Eigentümern einen möglichst großen Spielraum bei der Verwirklichung ihrer Vorstellungen zu lassen, sind so-

wohl Einzel- als auch Doppelhäuser in offener Bauweise zulässig. Hierbei werden Gebäuderichtungen nicht vorge-

schrieben. Eine exakte Bindung der Bebauung durch Baulinien an die Straße ist ebenfalls nicht vorgesehen. 

 

10.4 Mindestmaße für die Größe von Baugrundstücken 

Die vorgeschlagene Einteilung der Baugrundstücke sieht Grundstücksgrößen vor, die in der Regel zwischen 500 und 

600 m², in Einzelfällen knapp über 450 oder bis zu ca. 715 m² liegen. Um jedoch eine höhere Ausnutzung zu verhin-

dern, setzt der Bebauungsplan Mindestgrößen von Baugrundstücken von 400 m² fest. 

 

                                                      
2  Ingenieurbüro für Bauphysik: Schalltechnisches Immissionsgutachten zum Bebauungsplan „Am Weinhübel“ der Ortsgemeinde Kleinfischlingen und zum 

Neubau einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle des Weinguts, Dipl.-Ing. agr. Winfried Becker, Mannheim, März 2010 
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10.5 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen 

Um die rückwärtig gelegenen Grundstücksflächen versiegelungsfrei zu halten, sind die im Zuge der vorgesehen Nut-

zungen notwendigen Stellplätze sowie sonstige Nebenanlagen innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie neben den Gebäuden unterzubringen. 
 

Planerische Absicht ist es darüber hinaus, nicht überdachte Kfz-Stellplätze auch in dem gesamten Bereich entlang der 

vorderen Grundstücksgrenze (Vorgarten), also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden seitlichen Ab-

standsflächen, zuzulassen. 

Da jedoch ausgeschlossen werden soll, dass die gesamte Vorgartenzone als Stellplatzfläche genutzt wird, dürfen in 

diesem Bereich (ausschließlich nicht überdachte) Stellplätze insgesamt über eine maximale Breite von 6 m angelegt 

werden. 
 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihrer Zufahrt, von Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,55 überschritten werden. 
 

In den vergangenen Jahren hat der Bedarf nach kostengünstigen Wohnhäusern stark zugenommen. In diesem Zu-

sammenhang wurde deutlich, dass insbesondere durch Weglassen der Keller erhebliche Einsparungen erreicht wer-

den können. Als Folge hieraus ergibt sich in der Regel die Notwendigkeit, Raum zum Lagern von Werkzeug etc. an 

anderer Stelle zu schaffen. Üblicherweise geschieht dies durch die Errichtung von Gartenhäusern, die nicht selten 

auch in den Vorgärten stattfindet. Durch eine entsprechende Festsetzung wird das Errichten von Nebenanlagen auf die 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie den Bereich zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen und den seitli-

chen Grundstücksgrenzen beschränkt. 
 

Darüber hinaus sind sie in den gesamten rückwärtigen Gartenbereichen, also auch innerhalb der bauordnungsrechtlich 

einzuhaltenden seitlichen Abstandsflächen, zugelassen. In den Vorgärten sollen sie nicht zugelassen werden, um ne-

gative städtebauliche Auswirkungen auf den öffentlichen Straßenraum zu verhindern. 

 

10.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Im Bebauungsplangebiet wird die maximale Anzahl von Wohnungen je Wohngebäude beschränkt. Hierdurch soll ge-

meinsam mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung die Errichtung ortsunüblicher und überdimensionier-

ter Kubaturen verhindert werden. 

 
10.7 Naturhaushalt, Landespflegerische Maßnahmen 
10.7.1 Vergleichende Flächenermittlung der max. möglichen Versiegelung 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie das Orts- und Landschaftsbild werden keine über das bis-

herige Maß hinausgehenden Nutzungen oder Inanspruchnahmen von Natur und Landschaft zugelassen. Dies zeigt die 

nachfolgende Tabelle. Hier werden die jeweiligen Flächen der Ursprungsplanung und 1. vereinfachten Änderung ermit-

telt und gegenübergestellt; ebenso die max. mögliche Versiegelung. 
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Flächenermittlung 
B-Plan „Am Weinhübel“  Flächenermittlung 

B-Plan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung 
Nutzung Fläche Faktor 

GRZ Versiegelung  Nutzung Fläche Faktor 
GRZ Versiegelung 

         

Verkehrsflächen   Verkehrsflächen  
Planstraße 2.426 m² 1,0 2.426 m²  Planstraße 2.155 m² 1,0 2.155 m² 
Wirtschaftsweg 555 m² - -  Wirtschaftsweg 530 m² - - 
Fuß- und Radweg 160 m² 1,0 160 m²  Fuß- und Radweg 5 m² 1,0 5 m² 
Gesamtfläche 3.141 m² 1,0 2.586 m²  Gesamtfläche 2.690 m² 1,0 2.160 m² 
         

WA-Flächen    WA-Flächen   
Wohnbebauung 10.926 m² 0,4 4.370 m²  Wohnbebauung 11.780 m² 0,4 4.712 m² 
Nebenanlagen 10.926 m² 0,2 2.185 m²  Nebenanlagen 11.780 m² 0,15 1.767 m² 
Gesamtfläche 10.926 m² 0,6 6.555 m²  Gesamtfläche 11.780 m² 0,55 6.479 m² 
         

Grünflächen     Grünflächen    
Priv. Grünflächen  298m² - -  Priv. Grünflächen 295 m² - - 
Öffentl. Grünflächen - - -  Öffentl. Grünflächen 150 m² - - 
         

Sonstige Flächen     Sonstige Flächen    
Rückhalteflächen 535 m² - -  Rückhalteflächen - - - 
         

Gesamtfläche 14.915 m²    Gesamtfläche 14.915 m²   
         

Max. mögliche Versiegelung 9.141 m²  Max. mögliche Versiegelung 8.639 m² 
         

Max. mögliche Neuversiegelung  
(inkl. Abzug der Versiegelung im Bestand) ca. 8.286 m²  Max. mögliche Neuversiegelung  

(inkl. Abzug der Versiegelung im Bestand) ca. 7.784 m² 
         

Reduzierung der errechneten max. möglichen Neuversiegelung gegenüber Ursprungsplanung ca. 796 m² (8.286 m² - 7.490 m²) 
 

- Flächenermittlung und -gegenüberstellung der max. möglichen Versiegelung der Ursprungsplanung und  
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Am Weinhübel“ - 

 

10.7.2 Vergleichende Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung  

Die rechnerische Eingriffsbilanzierung wird im Vergleich in folgender Tabelle dargestellt. Innerhalb des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplans sind die grünordnerischen und landespflegerischen Maßnahmen wie folgt anzurechnen: 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
B-Plan „Am Weinhübel“  Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

B-Plan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung 
 

Eingriffe in Naturhaushalt [m²]  Eingriffe in Naturhaushalt [m²] 
Neuversiegelung durch Planung 
(Versiegelung Planung abzüglich Versiegelung 
Bestand) 

8.305  
Neuversiegelung durch Planung 
(Versiegelung Planung abzüglich Versiegelung 
Bestand) 

7.784 

Summe der kompensationsbedürftigen Eingriffe 8.305  Summe der kompensationsbedürftigen Eingriffe 7.784 
 

Als Ausgleich anrechenbare Flächen mit grünordnerischen / 
landespflegerischen Maßnahmen [m²]  Als Ausgleich anrechenbare Flächen mit grünordnerischen / 

landespflegerischen Maßnahmen [m²] 
Flächen für die Wasserwirtschaft i.V. mit landes-
pflegerischen Maßnahmen 
Anrechnung von 75 % der Fläche 

383  
Flächen für die Wasserwirtschaft i.V. mit landes-
pflegerischen Maßnahmen 
Anrechnung von 75 % der Fläche 

- 

Private Grünfläche (Hecke zum Ortsrand) 298  Private Grünfläche (Hecke zum Ortsrand) 295 
Gartenfläche mit grünordnerischen Festsetzungen 
(Allgemeines Wohngebietsfläche – Fläche für 
Wohnbebauung – Fläche für Nebenanlagen) 
Anrechnung zu 25 % 

1095  

Gartenfläche mit grünordnerischen Festsetzungen 
(Allgemeines Wohngebietsfläche – Fläche für 
Wohnbebauung – Fläche für Nebenanlagen) 
Anrechnung zu 25 % 

1.325 

Summe landespflegerische Maßnahmen im  
Geltungsbereich [m²] 1.775  Summe landespflegerische Maßnahmen im  

Geltungsbereich [m²] 1.620 
 

Landespflegerische Ausgleichsbilanzierung 
(Summe der landespflegerischen Maßnahmen im 
Geltungsbereich abzüglich Summe der kompen-
sationsbedürftigen Eingriffe [m²] 

- 6.530  

Landespflegerische Ausgleichsbilanzierung 
(Summe der landespflegerischen Maßnahmen im 
Geltungsbereich abzüglich Summe der kompensa-
tionsbedürftigen Eingriffe [m²] 

- 6.164 

         

Reduzierung des externen Kompensationsbedarfs gegenüber Ursprungsplanung ca. 366 m² (6.530 m² - 6.164 m²) 
 

- Vergleichende Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Ursprungsplanung und 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Am Weinhübel“ - 
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Aufgrund der 1. Änderungsplanung ergibt sich rechnerisch ein reduzierter externer Kompensationsbedarf von insge-

samt 6.164 m². Dieser wird über den Nachweis von Ökokontoflächen abgedeckt.  

 

10.7.3 Landespflegerische Maßnahmen  

In der Ursprungsplanung wurden die Maßnahmenvorschläge des Fachbeitrags Naturschutz verbindlich festgesetzt, um 

die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes möglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden und die unvermeidbaren Ein-

griffe auszugleichen. Die zerstörten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sollten im Umfeld des 

Eingriffs soweit möglich gleichwertig wieder hergestellt werden. Innerhalb des Geltungsbereichs wurden folgende 

Maßnahmen zur Kompensation der entstehenden Eingriffe festgesetzt: 

§ Geringe Dimensionierung der überbaubaren Grundstücksflächen. 

§ Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf privaten Grünflächen und im öffentlichen 

Straßenraum. Pro Grundstück ist mindestens ein Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

§ Ermittelter externer Ausgleichsbedarf von ca. 0,635 ha. Für den externen Ausgleich stehen Ökokontoflächen in der 

Gemarkung Kleinfischlingen, Gewanne Lingenfelder Bruch zur Verfügung. Auf der Ökokontofläche 934/15 wurden 

der Ursprungsplanung 6.530 m² zugeordnet. 

 

Die landespflegerische Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung der 1. Änderungsplanung (siehe Ziffer 10.7.2) kommt zu dem 

Ergebnis, dass innerhalb des Plangebietes sich rechnerisch ein externer Kompensationsbedarf von 6.164 m² ergibt. 

Die Maßnahmen werden entsprechend der aktuellen max. möglichen Neuversiegelung und der als Ausgleich anre-

chenbaren Flächen  innerhalb des Geltungsbereiches angepasst und in die Änderungsplanung übernommen. 
 

Ein weitergehender Ausgleich ist gem. § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich, da keine über das bisherige Maß 

hinausgehenden Nutzungen oder größere Inanspruchnahmen von Natur und Landschaft zugelassen werden und Ein-

griffe bereits vor der planerischen Entscheidung auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Weinhü-

bel“ zulässig waren.  
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Eingriff infolge der Bebauungsplanänderung nach wie vor planerisch be-

wältigt sein wird. 

 

10.7.4 Zugeordnete Ökokontofläche  

Für die Ortsgemeinde Fischlingen liegen „Ökokontoflächen“ in der Gemarkung Kleinfischlingen, Gewanne Lingenfelder 

Bruch vor. Die Parzelle lautet: 934/15. Die Fläche von 96.784 m² sind im Eigentum der Ortsgemeinde Kleinfischlingen 

als Ausgleichsfläche sind ca. 34.200 m² vorgesehen, die für das Baugebiet zur Verfügung stehen. 

Das Grundstück liegt zum größten Teil brach. An den im Norden angrenzenden Wirtschaftsweg wurde eine Teilfläche 

von ca. 1,5 ha entlang des Wirtschaftsweges verpachtet. Im Pachtvertrag ist geregelt, dass „die Bewirtschaftung der 

Grundstücksteilfläche ausschließlich im Sinne der Pflege ökologischer Flächen erfolgen darf...". Auf der Ökokontoflä-

che 934/15 werden dem Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung 6.164 m² zugeordnet. 
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10.7.5 Zuordnung der grünordnerischen Maßnahmen  

Die Zuordnung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen orientiert sich an Art und Umfang der jeweiligen Ein-

griffe und deren Verursacher. 

Die Ökokontofläche Fl.-Nr. 934/15 in der Gemarkung Kleinfischlingen, Gewanne Lingenfelder Bruch, wird zur Kompen-

sation der Eingriffe durch die Versiegelung  anteilig wie folgt zugeordnet: 

Eingriffe durch private Maßnahmen 
(Versiegelung durch Bebauung und Nebenanlagen) 6.479 m² 75 % 

Eingriffe durch öffentliche Maßnahmen 
(Versiegelung durch Erschließung) 2.160 m² 25 % 

Summe der Eingriffe 8.639 m² 100 % 

 

10.8 Abwasserbeseitigung 

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die Abwasserentsorgung im Trennsystem, um das vorhandene Kanalnetz, die Klär-

anlage und die Vorfluter zu entlasten. Die Anbindung der neuen Schmutzwasserkanalisation erfolgt an die vorhandene 

Kanalisation in der Hauptstraße. 

 

10.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen betreffen zum einen die Gestaltung der Dächer. Die Festsetzungen orien-

tieren sich im Wesentlichen an der umgebenden Bebauung und zielen auf die Vermeidung ortsunüblicher Gebäude-

formen ab. Jedoch auch zeitgemäße Bauformen wie Pultdächern werden durch die Festsetzungen Rechnung ermög-

licht. 
 

Zum anderen wird durch das Erfordernis der Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen einer Minimierung 

der Versiegelung Rechnung getragen. 
 

Weiterhin werden zur Vermeidung gestalterischer Defizite Festsetzungen bezüglich der Höhen von Einfriedungen und 

Stützmauern sowie Höhen und Steigungen von Aufschüttungen bzw. der Tiefen und Gefälle von Abgrabungen getrof-

fen. Hierdurch soll einerseits vermieden werden, dass der öffentliche Straßenraum durch überdimensionierte Gelände-

versprünge beeinträchtigt wird. Andererseits hat die Vorschrift auch nachbarschützende Wirkung. Darüber hinaus wer-

den zulässige Materialien definiert. 
 

Schließlich erfolgen Festsetzungen zur Anzahl der notwendigen Stellplätze. 

 

 

11. Abwägungsvorgang 

Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechen-

de sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Daher sind bei der Aufstellung eines Bauleitplanes die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Um diese Abwägung vornehmen zu kön-

nen, wurden in dem Verfahren neben den Bürgern auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange betei-

ligt.  

Zwecks Beteiligung der Bürger gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde der Bebauungsplanentwurf nach ortsüblicher Bekannt-

machung am 29.09.2011 in der Zeit vom 07.10.2011 bis einschließlich 07.11.2011 offengelegt. Im Rahmen der Bür-

gerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde eine Stellungnahme abgegeben. 



 
Bebauungsplan „Am Weinhübel“ 1. vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB   Ortsgemeinde Kleinfischlingen    

  
 

 

- 26 - 

 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 36 Behörden und Träger öffentlicher 

Belange angeschrieben. 22 Stellungnahmen wurden zum Planvorhaben fristgerecht, 3 Stellungnahmen verspätet, ab-

gegeben.  

Die Stellungnahmen wurden im Einzelnen geprüft und bewertet und jeweils Beschlussvorschläge für die Abwägung er-

stellt. 

 

 

12. Abwägungsergebnis 
 

Der Ortsgemeinderat Kleinfischlingen hat in seiner Sitzung am 10.01.2012 die im Beteiligungsverfahren eingegange-

nen Stellungnahmen geprüft und bewertet und im Rahmen der Abwägung hierzu entsprechende Beschlüsse gefasst. 

Dabei wurden auf Anregung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße die textlichen Festsetzungen in der Planurkunde 

ergänzt. 

Der Forderung des Landesbetriebs Mobilität Speyer, das Sichtdreieck an der Einmündung der Planstraße in die L 507 

wieder einzutragen, wurde gefolgt. Der Hinweis bzgl. einer evtl. unzulässigen Erschließung des Baugebietes über den 

östlich vorbeilaufenden Wirtschaftsweg wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Daher wurde der ursprünglich 

vorgesehene Wirtschaftsweg als Geh- und Radweg in einer Breite von 2,0 m ausgewiesen.   

Die von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, ge-

forderte geophysikalische Untersuchung wurde zwischenzeitlich in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden der Behörde 

vorgelegt, Anregungen zur Information der beteiligten Baufirmen werden in die Ausschreibung integriert. 

Ebenso wurde zwischenzeitlich die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers und der Ausgleich der Wasserführung 

mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, abgestimmt. Das von der Behörde genehmigte Entwässe-

rungskonzept liegt den Verbandsgemeindewerken vor und wird bei den weiteren Planungen und Ausführungen be-

rücksichtigt. 

Beschlossen wurden des Weiteren Ergänzungen der Hinweise ohne Festsetzungscharakter sowie redaktionelle Ände-

rungen bzw. Ergänzungen, die nicht den Planinhalt berühren. 

Der Gemeinderat hat nach vorangegangener Prüfung der Stellungnahmen am 10.01.2012 den Bebauungsplan mit sei-

nen textlichen Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften jeweils als Satzung beschlossen. 

 

 


